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Betrifft: Überarbeitung der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vor-
schriften über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
Stellungnahme des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst 

 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst übermittelt nachstehend seine Stellung-

nahme zur Konsultation der Europäischen Kommission im Hinblick auf die Überarbei-

tung der Mitteilung über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf 

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ersucht um Weiterleitung an die Kommissi-

on. 

„Die Republik Österreich nimmt wie folgt zur Konsultation zur Überarbeitung der Mit-

teilung über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den öffent-

lich-rechtlichen Rundfunk Stellung: 

Die Republik Österreich verweist darauf, dass derzeit ein beihilfenrechtliches Verfah-

ren zur Überprüfung der Finanzierung des Österreichischen Rundfunks, E-2/2008, 

anhängig ist. Praktisch sämtliche in der Konsultation angesprochenen Fragestellun-

gen sind auch Gegenstand des von der Europäischen Kommission an Österreich 

gerichteten Schreibens gemäß Art. 17 der Verfahrensordnung. Angesichts der Tat-

sache, dass die Republik Österreich zu diesen Punkten im laufenden Verfahren Stel-

lung beziehen wird, erscheint eine detaillierte Antwort und dadurch Vorwegnahme 

der Verfahrensstellungnahme im Rahmen der Konsultation nicht opportun. 



 

Allgemein möchte die Republik Österreich aber darauf hinweisen, dass sich die be-

stehende, seit 2001 in Geltung stehende Mitteilung in der Praxis bewährt hat. Sie hat 

willkommene Klarstellungen zur Ausgestaltung der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

systeme geliefert und gleichzeitig ausreichende Flexibilität bewiesen, die mitglied-

staatlichen Besonderheiten im Bereich der Rundfunkorganisation zu respektieren, 

ohne dabei die Möglichkeiten der Kommission, die Beihilfevorschriften zu überwa-

chen, einzuschränken. Insbesondere hat die Kommission seit 2001 eine große Zahl 

beihilfenrechtlicher Überprüfungen der Finanzierung von Rundfunksystemen auf Ba-

sis der geltenden Mitteilung durchgeführt. Im Zusammenwirken aus Mitteilung und 

Entscheidungspraxis sind derzeit praktisch alle Fragen zur beihilfenrechtlichen Be-

handlung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in zufriedenstellender Weise beant-

wortet. 

Der Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist besonders gekennzeichnet 

durch die unterschiedliche Situation der Medienlandschaft und der verfassungs- und 

organisationsrechtlichen Rahmenbedingungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten. 

Fragen wie Umfang und Art der Definition des öffentlichen Auftrags sowie die 

Rechtsaufsicht und Kontrolle sind von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich 

geregelt, und die beihilfenrechtlichen Anforderungen sollten – auch unter Rücksicht-

nahme auf das Amsterdamer Protokoll – im Rahmen ihrer wirksamen Anwendung die 

nötige Flexibilität zur Berücksichtigung dieser Unterschiedlichkeiten gewährleisten. 

Detaillierte Regelungen in der Mitteilung, wie sie in der Konsultation implizit vorge-

schlagen werden, scheinen dieser Notwendigkeit entgegenzulaufen. Dies gilt beson-

ders dort, wo sie den zulässigen Umfang des öffentlich-rechtlichen Auftrags betref-

fen, der im Lichte der technischen und ökonomischen Entwicklungen auch weiter-

entwicklungsfähig sein muss. Eine derartige Regelung des zulässigen öffentlich-

rechtlichen Auftrags in der Rundfunkmitteilung dürfte auch dem Amsterdamer Proto-

koll widersprechen, weil darin geregelt ist, dass die Übertragung, Festlegung und 

Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Auftrags den Mitgliedstaaten obliegt.  

Bereits aus diesen Gründen wäre die unveränderte Beibehaltung der geltenden Mit-

teilung vorzuziehen. Dies gilt umso mehr, als mehrere Verfahren vor den Europäi-

schen Gerichten anhängig sind, die Auswirkungen auf den Inhalt einer überarbeite-

ten Mitteilung haben könnten. Sollte die Europäische Kommission jedoch von einer 

Überarbeitung der Mitteilung nicht absehen wollen, wäre aus österreichischer Sicht 

speziell auf drei Punkte aufmerksam zu machen: 



 

1. Abgesehen von der grundsätzlichen Frage, ob Vorabprüfungen wirklich das einzi-

ge Mittel zur Beurteilung von Erweiterungen des öffentlich-rechtlichen Auftrags sein 

sollten, ist jedenfalls darauf zu verweisen, dass Vorabprüfungen in erster Linie nicht 

die Marktsituation, sondern im Einklang mit dem Amsterdamer Protokoll die demo-

kratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse und die Notwendigkeiten des Me-

dienpluralismus zu prüfen haben. Im Vordergrund kann daher nicht die Frage stehen, 

ob ein Angebot vom Markt bereits erbracht wird – und noch weniger, wie die Auswir-

kungen auf den Wettbewerb sein werden – sondern vielmehr, ob ein Bedürfnis nach 

einem öffentlich-rechtlichen Angebot besteht. „Vergleichbarkeit“ zwischen einem vor-

handenen kommerziellen und einem neu hinzutretenden öffentlich-rechtlichen Ange-

bot muss in diesem Sinne wegen der spezifischen Charakteristika des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks nämlich auch dann nicht vorliegen, wenn der „äußere An-

schein“ eines vergleichbaren, privaten Angebots gegeben ist. Darüber hinaus ist 

höchste Aufmerksamkeit auf die Abgrenzung des Begriffs der „neuen Angebote“ zu 

legen, da nicht jede Änderung des Angebots einer Rundfunkanstalt automatisch zur 

Notwendigkeit einer Vorabprüfung führen darf. 

2. Falls die Kommission in Betracht zieht, die Kriterien des Gemeinschaftsrahmens 

für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Sinne der Gleich-

behandlung auch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu übertragen, ist jeden-

falls auf die durch das Amsterdamer Protokoll bewirkte abweichende Auslegung von 

Art. 86 Abs. 2 EG hinzuweisen, die im Rundfunkbereich unterschiedliche Ausgangs-

voraussetzungen schafft und im Rahmen der Mitteilung berücksichtigt werden sollte 

(insbesondere ist bei Finanzierungsregelungen „den Erfordernissen des öffentlich-

rechtlichen Auftrags Rechnung zu tragen“). Auch ist einzubeziehen, dass der öffent-

lich-rechtliche Rundfunk zulässigerweise auch kommerzielle Einnahmen für die Erfül-

lung des öffentlich-rechtlichen Auftrags heranzieht. Solche kommerziellen Einnah-

men können im Zeitverlauf aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung erheblich 

schwanken. Ein striktes Abstellen darauf, dass die Einhaltung einer etwaigen absolu-

ten „10%-Grenze“ jährlich festzustellen wäre, könnte zu einer empfindlichen Ein-

schränkung der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit der Rundfunkanstalten führen, 

darüber hinaus aber sogar kontraproduktiv in Hinblick auf deren wirtschaftliche Effi-

zienz sein: Derartige Rahmenbedingungen begünstigen kurzfristige Ausgabenent-

scheidungen zum Nachteil der längerfristigen Finanzierung öffentlich-rechtlicher Tä-

tigkeiten.  



 

3. Aus Sicht Österreichs sollte darüber hinaus die Sonderklausel für die Besonder-

heiten kleiner Mitgliedstaaten jedenfalls beibehalten werden. Öffentlich-rechtlicher 

Rundfunk steht in den kleinen Mitgliedstaaten vor speziellen Herausforderungen, 

insbesondere was die Aufbringung der nötigen Finanzierung betrifft. Im Falle von 

Staaten wie Österreich, welche benachbart zu wesentlich größeren Staaten mit der-

selben Sprache liegen, erhöhen sich diese Schwierigkeiten noch beträchtlich (hoher 

Marktanteil von Fernsehsendern aus dem Nachbarland, Finanzierungsprobleme be-

sonders für nationales Fernsehen). Die Tatsache allein, dass diese Klausel bislang 

nie angewendet wurde, bedeutet noch nicht, dass sie nicht in Zukunft – allenfalls 

auch als Konsequenz aus einer überarbeiteten Mitteilung oder einer geänderten Ent-

scheidungspraxis der Kommission – von Bedeutung sein könnte. Sie sollte daher 

beibehalten werden. 

Abschließend möchte die Republik Österreich ihrer Hoffnung Ausdruck verleihen, 

dass eine allfällige Überarbeitung der Mitteilung nicht zu Anforderungen an die natio-

nalen Rundfunksysteme führt, die über die Ergebnisse abgeschlossener oder die 

provisorischen Standpunkte in laufenden Beihilfeverfahren hinausgehen.“ 

 

4. März 2008 
Für die Bundesministerin: 

Georg LIENBACHER 
 
 
Elektronisch gefertigt
 


